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Freundlicher Hinweis
Der Redaktionsschluss für die Ausgabe Oktober ist der 24.09.2025.
Wir bitten Sie, künftig Ihre Beiträge als Word-Datei, pdf-Dokument bzw. jpg-Fotos pünktlich zu senden an
amtsblatt@vg-schiefergebirge.de
Das Amtsblatt finden Sie auch auf der Website
www.vg-schiefergebirge.de (Service/Amtsblatt/Jahr/Monat).
Sollten Sie kein Amtsblatt erhalten haben, bitten wir um Mitteilung an Frau Evelyn Großmann unter Telefon: 036735/461311 
oder an oben genannte E-Mail-Adresse.�

Nächster Redaktionsschluss
Dienstag, den 24.09.2025

Nächster Erscheinungstermin
Freitag, den 02.10.2025

Öffnungszeiten Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge
Wir empfehlen Ihnen vorherige Terminabsprachen, um Wartezeiten zu minimieren.
Allgemeine Verwaltung:
Telefon 036735/461-0
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 11.00 Uhr

Einwohnermeldeämter
Probstzella: Telefon 036735/461-112
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag kein Sprechtag
Freitag: 09.00 - 11.00 Uhr
Lehesten: Telefon 036735/461-212
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 16.00 Uhr
Gräfenthal: Telefon 036735/461-312
Montag 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr

Die Bürger der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge kön-
nen jedes Einwohnermeldeamt im Bereich der Verwaltungs-
gemeinschaft nutzen.

Standesamt:
Probstzella: Telefon 036735/461140
Dienstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag: 09.00 - 11.00 Uhr

Sprechzeiten des Kontaktbereichsbeamten
Rathaus Gräfenthal Dienstag 16:00 bis 18:00 Uhr
Rathaus Lehesten Donnerstag 09:30 bis 11:30 Uhr

Telefonische Erreichbarkeit im Rathaus Gräfenthal unter:
036703/71969
Telefonische Erreichbarkeit im Rathaus Lehesten unter:
036653/264531

Amtlicher Teil

Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge

Impressum
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge
Markt 8, 07330 Probstzella,
Telefon 036735/4610, Fax 036735/ 461155
E-Mail: info@vg-schiefergebirge.de
Verantwortlich für den amtlichen Teil:
VG Schiefergebirge
Robert Heerwagen, Gemeinschaftsvorsitzender
Gemeinde Probstzella
Sven Mechtold, Bürgermeister
Stadt Lehesten
Nicole Vockeroth, Bürgermeisterin
Stadt Gräfenthal
Marcel Kuhnen, Bürgermeister
Für die sachliche Richtigkeit von Informationen der Zweck-
verbände oder von Gemeinden zeichnen diese selbst ver-
antwortlich.
Das Amtsblatt erscheint in der Regel einmal monatlich.
Es wird an alle erreichbaren Haushalte in der Verwaltungs-
gemeinschaft Schiefergebirge kostenlos verteilt.
Im Bedarfsfall können Einzelexemplare über die Verwal-
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Markt 8, 07330 Probstzella
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Obere Marktstraße 1, 07349 Lehesten
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Redaktionsschluss:
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Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung 
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Rücksendung nur bei Rückporto.
Verantwortlich für nichtamtlichen Teil: 
LINUS WITTICH Medien KG, Ilmenau
Gesamtherstellung und kostenlose Verteilung:
LINUS WITTICH Medien KG
In den Folgen 43, 98693 Ilmenau 
info@wittich-langewiesen.de, www.wittich.de,
Tel. 0 36 77 / 20 50 - 0
Fax 0 36 77 / 20 50 - 21
Verantwortlich für den Anzeigenverkauf:  
LINUS WITTICH Medien KG, In den Folgen 43, 
98693 Ilmenau, erreichbar unter Tel.: 0 36 77 / 20 
50 - 0, E-Mail: info@wittich-langewiesen.de

Verantwortlich für Anzeigen: Yasmin Hohmann, LINUS 
WITTICH Medien KG, In den Folgen 43, 98693 Ilmenau, 
info@wittich-langewiesen.de, www.wittich.de, Tel.: 0 36 77 
/ 20 50 - 0, Fax: 0 36 77 / 20 50 - 21
Für die Richtigkeit der Anzeigen übernimmt der Verlag keine 
Gewähr. Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive dürfen nicht 
anderweitig verwendet werden. Für Anzeigenveröffentli-
chungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen 
und zusätzlichen Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gül-
tige Anzeigenpreisliste. Vom Kunden vorgegebene HKS-
Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4-c Farben 
gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, 
genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. 
Deshalb können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine 
Garantie übernehmen. Diesbezügliche Beanstandungen 
verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung.
Verlagsleiter: Mirko Reise
Erscheinungsweise: In der Regel monatlich, kostenlos an 
alle Haushaltungen im Verbreitungsgebiet. Im Bedarfsfall 
können Sie Einzelstücke zum Preis von 3,50 Euro (inkl. Porto 
und gesetzlicher MwSt.) beim Verlag bestellen.
Hinweis: Für den Inhalt in diesem Blatt eventuell abgedruck-
ter Wahlwerbung und/oder Anzeigen mit politischem Inhalt 
ist ausschließlich die jeweilige Partei/politische Gruppierung 
verantwortlich.
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Bürgerumfrage zur Zufriedenheit mit der Verwaltung
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir möchten Ihre Meinung wissen! Mit dieser Umfrage möchten wir die Qualität unserer Verwaltungsleistungen besser verstehen 
und gezielt verbessern. Ihre Antworten bleiben anonym und dienen ausschließlich der internen Auswertung.

1. Allgemeine Angaben (freiwillig)
1.1 In welchem Stadtteil/Gemeindeteil wohnen Sie?

_________________________________________

1.2 Alter:

 unter 18
 18-29
 30-49
 50-64
 65+

1.3 Wie häufig hatten Sie in den letzten 12 Monaten Kon-
takt zur Verwaltung?

 Keine Kontakte
 1-2 Mal
 3-5 Mal
 Mehr als 5 Mal

2. Erreichbarkeit und Kontaktaufnahme
2.1 Wie gut erreichbar war die Verwaltung für Sie?

 Sehr gut
 Gut
 Befriedigend
 Ausreichend
 Schlecht

2.2 Über welche Kanäle haben Sie Kontakt aufgenommen? 
(Mehrfachnennungen möglich)

 Persönlich vor Ort
 Telefonisch
 E-Mail
 Online-Service/Website
 Briefpost

2.3 Wie zufrieden waren Sie mit der Bearbeitungszeit Ihres 
Anliegens?

 Sehr zufrieden
 Zufrieden
 Weniger zufrieden
 Unzufrieden
 Sehr unzufrieden

3. Servicequalität
3.1 Wie freundlich war das Verwaltungspersonal?

 Sehr freundlich
 Freundlich
 Neutral
 Unfreundlich
 Sehr unfreundlich

3.2 Wie kompetent wirkte das Verwaltungspersonal auf 
Sie?

 Sehr kompetent
 Kompetent
 Weniger kompetent
 Nicht kompetent

3.3 Wurde Ihr Anliegen zu Ihrer Zufriedenheit gelöst?
 Ja, vollständig
 Teilweise
 Nein
4. Informationen und Transparenz
4.1 Finden Sie die Informationen auf der Website  
der Verwaltung hilfreich und aktuell?
 Ja
 Teilweise
 Nein
 Ich habe die Website nicht genutzt

4.2 Fühlen Sie sich ausreichend über Verwaltungsprozesse 
und Entscheidungen informiert?
 Ja
 Teilweise
 Nein
5. Digitalisierung
5.1 Haben Sie bereits Online-Angebote der Verwaltung 
genutzt?
 Ja
 Nein

5.2 Wie bewerten Sie die Benutzerfreundlichkeit  
der Online-Dienste?
 Sehr gut
 Gut
 Befriedigend
 Ausreichend
 Schlecht
 Keine Nutzung
6. Allgemeine Zufriedenheit
6.1 Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit den Leistungen 
der Verwaltung?
 Sehr zufrieden
 Zufrieden
 Weniger zufrieden
 Unzufrieden
 Sehr unzufrieden

6.2 Was hat Ihnen besonders gut gefallen?
�

_________________________________________________
�

_________________________________________________

6.3 Was sollte verbessert werden?
�

_________________________________________________
�

________________________________________________

Vielen Dank! Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.
Den Umfragebogen nehmen wir gern bis 30. September 2025 
per E-Mail unter info@vg-schiefergebirge.de, auf dem Postweg 
an VG Schiefergebirge, Markt 8, 07330 Probstzella oder in 
unseren Verwaltungsstellen entgegen.
Heerwagen
Gemeinschaftsvorsitzender
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Von den gültigen Stimmen entfielen auf:

Name Stimmen Stimmenanteile
1 Müller, Marco 949 96,1 %
2 Gloth-Pfaff, Andreas 17 1,7 %
3 Albrecht, Maik 5 0,5 %
4. Schenk, Klaus 3 0,3 %
5. Korn, Matthias 2 0,2 %
6. Arnold, Uwe 1 0,1 %
7. Beyer, Gerald 1 0,1 %
8. Handke, Steffen 1 0,1 %
9. Hopf, Jannik 1 0,1 %
10. Lipfert, Erik 1 0,1 %
11. Löbcke, Harald 1 0,1 %
12. Mechtold, Sven 1 0,1 %
13. Oswald, Lisa 1 0,1 %
14. Raschke, Tommy 1 0,1 %
15. Rost, Manuel 1 0,1 %
16. Schmidt, Jens 1 0,1 %
17. Stauch, Marco 1 0,1 %

Herr Marco Müller ist damit zum Bürgermeister der Gemein-
de Probstzella gewählt.
Beginn der Amtszeit: 10.Oktober 2025
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekannt-
gabe der Feststellung des Wahlergebnisses wegen Verletzung 
der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder 
der Thüringer Kommunalordnung durch schriftliche Erklärung bei 
der nachfolgend genannten Rechtsaufsichtsbehörde anfechten.

Anschrift: Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt
Kommunalaufsicht/Rechtsamt
Schwarzburger Chaussee 12
07407 Rudolstadt

Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet 
werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vorgetra-
gen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr 
berücksichtigt werden.

Probstzella, 20.08.2025
Gez.
Heerwagen
Wahlleiter

Ortsteil Marktgölitz

Einladung zur öffentlichen Sitzung 
des Ortsteilerates Marktgölitz
Am Donnerstag, den 04.09.2025 findet um 19:30 Uhr im 
Gemeindehaus Marktgölitz Nr. 30 die 6. Sitzung des Orts-
teilrates statt, zu der wir euch hiermit herzlich einladen.
Tagesordnung

1. Begrüßung und Bestätigung der Tagesordnung
2. Anfragen Ratsmitglieder
3. Anfragen Gäste
4. Vorstellung Bürgerinitiative

„Gegenwind - Keine Windkraftanlagen Gösselsdorf/
Pippelsdorf“

5. Sonstiges

Auch für Interessierte, die nicht im Einzugsbereich des Orts-
teilerates wohnen.

Mit freundlichen Grüßen
Steffen Handke
Ortsteilbürgermeister

Stellenausschreibung
In der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge ist die 
Stelle eines

Sachbearbeiters (m/w/d)  
im Fachbereich Bauverwaltung

zu besetzen.
Die Stellenausschreibung finden Sie auf unsere Internetseite 
unter:

https://vg-schiefergebirge.de/inhalte/probstzel-
la/_service/ausschreibungen/ausschreibungen

Heerwagen
Gemeinschaftsvorsitzender

Ein besonderes Dankeschön 
den Wahlhelfern
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger
der Gemeinde Probstzella,
am 17. August 2025 fand die Wahl des ehrenamtlichen Bürger-
meisters der Gemeinde Probstzella statt.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei den ehrenamtlichen Mit-
gliedern der Wahlvorstände und des Briefwahlvorstandes für 
den ordnungsgemäßen Verlauf während der Stimmabgabe, die 
Auszählung der abgegebenen Stimmen und die Führung der 
Wahlunterlagen.
Ebenfalls bedarf es der Würdigung der Arbeit des Wahlaus-
schusses, der die Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge 
vornahm und das Gesamtergebnis der Bürgermeisterwahl fest-
stellte. Auch hier einen herzlichen Dank.
Ein herzliches Dankeschön an die Mitarbeiter der Verwaltung für 
die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Wahl.
Das Wahlergebnis über die Wahl des ehrenamtlichen Bürger-
meisters der Gemeinde Probstzella wird im amtlichen Teil der 
Gemeinde Probstzella formell bekannt gegeben.

Heerwagen
Wahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung über die 
Feststellung des Wahlergebnisses der 
Bürgermeisterwahl in der Gemeinde 
Probstzella vom 17. August 2025
Der Wahlausschuss der Gemeinde Probstzella hat in seiner öf-
fentlichen Sitzung am 19. August 2025 das Ergebnis der Bürger-
meisterwahl in der Gemeinde Probstzella ermittelt und folgende 
Feststellungen getroffen:
Mehrheitswahl
Es war ein Wahlvorschlag zur Wahl zugelassen.

Zahl der Wahlberechtigten 2371
Zahl der Wählerinnen und Wähler 1010
Zahl der ungültigen Stimmabgaben 22
Zahl der gültigen Stimmabgaben 988
Wahlbeteiligung 42,6 %
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- im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden,
- Verluste der oder Schäden an der persönlichen oder sons-

tigen Ausrüstung.
Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kom-
men, ist die Anzeige an die Verwaltungsgemeinschaft weiter-
zuleiten.

§ 5
Aufnahme in die Einsatzabteilung der 

Freiwilligen Feuerwehren
(1) Die Einsatzabteilung besteht aus den aktiven Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehr. In die Einsatzabteilung können Personen 
mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen zur Beratung der 
Freiwilligen Feuerwehr aufgenommen werden (Fachberater).
(2) Als aktive Feuerwehrangehörige sollen in der Regel nur Perso-
nen aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde 
Probstzella haben (Einwohner) oder regelmäßig für Einsätze in 
der Gemeinde Probstzella zur Verfügung stehen (§ 13 Abs. 5 S. 
1 ThürBKG). Die Zugehörigkeit zu insgesamt zwei Gemeinde-
feuerwehren ist auf Antrag zulässig, über den Antrag entschei-
det der Gemeindebrandmeister. Wahlfunktionen sollen dabei 
ausschließlich von solchen Angehörigen der Einsatzabteilung 
wahrgenommen werden, die ihren Hauptsitz in der Gemeinde 
Probstzella haben (§ 13 Abs. 5 S. 3 ThürBKG).
(3) Die Angehörigen der Einsatzabteilung müssen den Anforde-
rungen des Feuerwehrdienstes geistig und körperlich gewach-
sen sein (§ 13 Abs. 6 ThürBKG) sowie die persönliche Eignung 
i. S. d. § 13 Abs. 1 ThürBKG gewährleisten. Sie müssen das 16. 
Lebensjahr vollendet haben und dürfen in der Regel das 60. 
Lebensjahr nicht überschritten haben. Voraussetzung für die 
Teilnahme an Einsätzen ist die Vollendung des 18. Lebensjahres 
(§ 13 Abs. 3 ThürBKG). Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinde nach § 3 ThürBKG erforderlich ist, kann auf Antrag 
des Feuerwehrangehörigen die Ausübung des Feuerwehrdiens-
tes in der Einsatzabteilung bis zur Vollendung des 67. Lebens-
jahres durch den Bürgermeister zugelassen werden, soweit die 
erforderliche geistige und körperliche Einsatzfähigkeit in diesem 
Fall jährlich durch ärztliches Attest nachgewiesen wird (§ 13 
Abs. 4 ThürBKG).
(4) Die Aufnahme in die Freiwilligen Feuerwehren ist schriftlich 
bei dem Gemeindebrandmeister oder Wehrführer zu beantragen. 
Minderjährige haben mit dem Aufnahmeantrag die schriftliche 
Zustimmungserklärung ihrer gesetzlichen Vertreter vorzulegen.
(5) Bei Zweifeln über die geistige oder körperliche Tauglichkeit 
kann die Vorlage einer amtsärztlichen Bescheinigung verlangt 
werden.
(6) Auf gemeinsamen Vorschlag des Gemeindebrandmeisters 
und des Wehrführers entscheidet der Bürgermeister über die 
Aufnahme und verpflichtet den ehrenamtlichen Feuerwehran-
gehörigen zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben (§ 
13 Abs. 7 ThürBKG).
(7) Die Verpflichtung, den Empfang des Feuerwehrausweises 
und der Feuerwehrsatzung bestätigt der Feuerwehrangehörige 
durch seine Unterschrift.

§ 6
Beendigung der Angehörigkeit zur Einsatzabteilung

(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit

a) der Vollendung des 60. Lebensjahres bzw.
b) in den Fällen des § 13 Absatz 4 ThBKG spätestens mit Voll-

endung des 67. Lebensjahres
c) dem Austritt,
d) der Entpflichtung aus wichtigem Grund gem. Abs. 3 i. V. m. 

§ 13 Abs. 8 ThürBKG.
(2) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Gemeindebrand-
meister oder dem Wehrführer erklärt werden.
(3) Der Bürgermeister kann einen Angehörigen der Einsatzab-
teilung aus wichtigem Grund nach Anhörung des Gemeinde-
brandmeisters und des Wehrführers entpflichten (§ 13 Abs. 8 
ThürBKG). Ein wichtiger Grund ist insbesondere das mehrfache 
unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz, von der Ausbildung 
und/oder bei angesetzten Übungen sowie ein nachweislicher 
Mangel der persönlichen Eignung i. S. d. § 13 Abs. 1 ThürBKG.

Bekanntmachung

Satzung der Gemeinde Probstzella 
über die Freiwilligen Feuerwehren 

und den Wasserwehrdienst
Aufgrund des § 19 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41), zuletzt am 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288), des § 14 
Abs. 1 S. 2 des Thüringer Gesetzes über den Brandschutz, die 
Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (ThürBKG) vom 7. 
Januar 1992 (GVBl. S. 23), in der Neufassung des Artikels 2 des 
Thüringer Gesetzes zur Neuregelung des Brand- und Katastro-
phenschutzgesetzes (ThürBKG) vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 210) 
und § 55 Thüringer Wassergesetz (ThürWG) vom 28. Mai 2019 
(GVBl. S. 74), letzte Änderung vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277) hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Probstzella in seiner Sitzung am 
13. Mai 2025 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Organisation, Bezeichnung

(1) Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Probstzella sind 
als öffentliche Feuerwehren (§ 3 Abs. 1 ThürBKG) eine rechtlich 
unselbständige gemeindliche Einrichtung (§ 10 Abs. 1 ThürBKG). 
Sie führen die Bezeichnung

- „Freiwillige Feuerwehr Probstzella“, mit der Löschgruppe 
Zopten

- „Freiwillige Feuerwehr Probstzella - Döhlen“
- „Freiwillige Feuerwehr Probstzella - Großgeschwenda/Schla-

ga“
- „Freiwillige Feuerwehr Probstzella - Kleinneundorf“
- „Freiwillige Feuerwehr Probstzella - Lichtentanne“
- „Freiwillige Feuerwehr Probstzella - Limbach“
- „Freiwillige Feuerwehr Probstzella - Marktgölitz“,

mit der Löschgruppe Königsthal/ Pippelsdorf
- „Freiwillige Feuerwehr Probstzella - Oberloquitz“
- „Freiwillige Feuerwehr Probstzella - Roda“
- „Freiwillige Feuerwehr Probstzella - Unterloquitz/Arnsbach“,

mit der Löschgruppe Schaderthal
(2) Sie sind eigenständige Feuerwehren unter der Gesamtleitung 
des Gemeindebrandmeisters.
(3) Zur Gewinnung der notwendigen Anzahl von Feuerwehrange-
hörigen können sie sich der Unterstützung der Feuerwehrvereine 
bedienen (§ 18).

§ 2
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren umfassen den 
abwehrenden Brandschutz, die technische Unfallhilfe sowie 
die Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen im Sinne der §§ 
1 und 10 ThürBKG, die Sicherheitswache (§ 28 ThürBKG) und 
den Wasserwehrdienst (§ 55 ThürWG).
(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Gemeinde Probstzella die 
aktiven Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuerwehr-
Dienstvorschriften und sonstigen einschlägigen Vorschriften 
aus- und fortzubilden.

§ 3
Gliederung der Freiwilligen Feuerwehren

Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Probstzella gliedern 
sich in folgende Abteilungen:

1. Jugendfeuerwehr
2. Einsatzabteilung
3. Alters- und Ehrenabteilung

§ 4
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten bei Schäden

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönli-
che Ausrüstung pfleglich zu behandeln und nach dem Ausschei-
den aus dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verlorenge-
gangene oder durch außerdienstlichen Gebrauch beschädigte 
oder unbrauchbar gewordene Teile der Ausrüstung kann die 
Gemeinde Ersatz verlangen.
(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Gemeindebrandmeis-
ter bzw. Wehrführer unverzüglich anzuzeigen



Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge	 - 6 -� Nr. 9/2025

und soll den Gruppenführerlehrgang an einer Landesfeuerwehr-
schule mit Erfolg abgelegt sowie einen Lehrgang an einer Ju-
gendbildungsstätte besucht haben.

§ 11
Gemeindebrandmeister,

stellvertretender Gemeindebrandmeister,
Wehrführer, stellvertretender Wehrführer

(1) Gesamtleiter der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde 
Probstzella ist der Gemeindebrandmeister (§ 18 Abs. 1 ThürBKG).
(2) Der Gemeindebrandmeister wird von den aktiven Angehö-
rigen der Freiwilligen Feuerwehr auf die Dauer von fünf Jahren 
gewählt.
(3) Die Wahl findet grundsätzlich anlässlich der Jahreshauptver-
sammlungen (§ 14) der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde 
Probstzella statt.
(4) Gewählt werden kann nur, wer einer Einsatzabteilung der 
Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Probstzella angehört 
und die erforderlichen Fachkenntnisse durch erfolgreichen Be-
such der nach der ThürFwOrgVO vorgeschriebenen Lehrgänge 
besitzt.
(5) Der Gemeindebrandmeister wird zum Ehrenbeamten auf Zeit 
der Gemeinde Probstzella ernannt. Er ist verantwortlich für die 
Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde 
Probstzella und die Ausbildung ihrer Angehörigen. Er hat für die 
ordnungsgemäße Ausstattung sowie für die Instandhaltung der 
Einrichtungen und Anlagen der Feuerwehren zu sorgen und den 
Bürgermeister in allen Fragen des Brandschutzes zu beraten. 
Bei der Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der stellvertretende 
Gemeindebrandmeister, die Wehrführer und die Feuerwehraus-
schüsse zu unterstützen.
(6) Der stellvertretende Gemeindebrandmeister hat den Gemein-
debrandmeister bei Verhinderung zu vertreten. Er wird von den 
Angehörigen der Einsatzabteilungen auf die Dauer von fünf Jah-
ren gewählt. Die Wahl findet nach Möglichkeit in der gleichen 
Versammlung statt, in der der Gemeindebrandmeister gewählt 
wird. Andernfalls hat der Bürgermeister so rechtzeitig eine Ver-
sammlung der Angehörigen der Einsatzabteilungen einzuberu-
fen, dass binnen zwei Monaten nach Freiwerden der Stelle die 
Wahl eines stellvertretenden Gemeindebrandmeisters stattfin-
den kann. Der stellvertretende Gemeindebrandmeister wird zum 
Ehrenbeamten auf Zeit der Gemeinde Probstzella ernannt.
(7) Die Wehrführer führen die Freiwilligen Feuerwehren in den 
Ortsteilen nach Weisung des Gemeindebrandmeisters. Sie 
werden von den aktiven Angehörigen der jeweiligen Ortsteil-
feuerwehr grundsätzlich in einer Jahreshauptversammlung der 
Freiwilligen Feuerwehr (§ 14 Abs. 1) auf die Dauer von fünf Jahren 
gewählt. Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der 
Freiwilligen Feuerwehr angehört und die erforderlichen Fach-
kenntnisse durch erfolgreichen Besuch der nach der ThürFwOrg-
VO vorgeschriebenen Lehrgänge besitzt. Die Wehrführer werden 
zu Ehrenbeamten ernannt.
(8) Der stellvertretende Wehrführer hat den Wehrführer im Verhin-
derungsfalle zu vertreten. Er wird von den Angehörigen der Ein-
satzabteilung grundsätzlich in einer Jahreshauptversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr (§ 14 Abs. 1) auf die Dauer von fünf 
Jahren gewählt. Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabtei-
lung der Freiwilligen Feuerwehr angehört und die erforderlichen 
Fachkenntnisse durch erfolgreichen Besuch der nach der ThürF-
wOrgVO vorgeschriebenen Lehrgänge besitzt. Die stellvertre-
tenden Wehrführer werden zu Ehrenbeamten ernannt.

§ 12
Feuerwehrausschüsse

(1) Zur Unterstützung und Beratung des Gemeindebrandmeisters 
und der Wehrführer bei der Erfüllung ihrer Aufgaben können die 
Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Probstzella Feuerwehr-
ausschüsse bilden.
(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Wehrführer als 
Vorsitzenden, dessen Stellvertreter, bis zu drei Angehörigen der 
Einsatzabteilung, einem Vertreter der Alters- und Ehrenabteilung 
und dem Jugendfeuerwehrwart.
(3) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung und des Vertreters 
der Alters- und Ehrenabteilung erfolgt in einer Jahreshauptver-
sammlung (§ 14) auf die Dauer von fünf Jahren. Wahlberechtigt 
sind die Angehörigen der Einsatzabteilung und der Alters- und 
Ehrenabteilung.
(4) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehraus-
schusses ein. Er hat den Feuerwehrausschuss einzuberufen, 
wenn dies mehr als die Hälfte seiner Mitglieder schriftlich mit 

§ 7
Rechte und Pflichten  

der Angehörigen der Einsatzabteilung
(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung wählen aus ihrer Mitte 
den Gemeindebrandmeister, dessen Stellvertreter, die Wehr-
führer, deren Stellvertreter sowie die Mitglieder der Feuerwehr-
ausschüsse.
(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 2 be-
zeichneten Aufgaben nach Anweisung des Gemeindebrand-
meisters oder der sonst zuständigen Vorgesetzten gewissenhaft 
durchzuführen. Sie haben insbesondere

a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen 
(z. B. Dienstvorschriften, Ausbildungsvorschriften, Unfall-
verhütungsvorschriften) sowie Anweisungen des Gemein-
debrandmeisters oder der sonst zuständigen Vorgesetzten 
zu befolgen,

b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall 
geltenden Anweisungen und Vorschriften Folge zu leisten,

c) am Unterricht, an Übungen und sonstigen dienstlichen Ver-
anstaltungen teilzunehmen.

(3) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Ab-
schluss der feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbil-
dung) nur im Zusammenwirken mit ausgebildeten und erfahrenen 
aktiven Feuerwehrangehörigen eingesetzt werden.
(4) Absätze 2 und 3 gelten nicht für die Fachberater im Sinne 
des § 5 Abs. 1 Satz 2.

§ 8
Ordnungsmaßnahmen

Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, 
so kann der Gemeindebrandmeister im Einvernehmen mit dem 
Wehrführer und dem Bürgermeister ihm

a) eine Ermahnung oder
b) einen mündlichen Verweis
aussprechen. Die Ermahnung wird unter vier Augen ausgespro-
chen. Vor dem Verweis ist dem Betroffenen Gelegenheit zur 
schriftlichen oder mündlichen Stellungnahme zu geben.

§ 9
Alters- und Ehrenabteilung

(1) In die Alters- und Ehrenabteilung wird unter Überlassung der 
Dienstkleidung übernommen, wer wegen Erreichens der Alters-
grenzen gem. § 6 Abs. 1, dauernder Dienstunfähigkeit oder aus 
sonstigen wichtigen persönlichen Gründen aus der Einsatzab-
teilung ausscheidet.
(2) Die Zugehörigkeit zur Alters- und Ehrenabteilung endet

a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Gemeinde-
brandmeister oder dem Wehrführer erklärt werden muss,

b) durch Entpflichtung (§ 6 Abs. 3 gilt entsprechend).
(3) Angehörige der Alters- und Ehrenabteilung können zu Mit-
gliedern der Feuerwehrausschüsse gewählt werden.

§ 10
Jugendfeuerwehren

(1) Die Jugendfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehren der 
Gemeinde Probstzella führen die Namen

„Jugendfeuerwehr Probstzella“ und
„Jugendfeuerwehr Probstzella - Unterloquitz/Arnsbach“.

(2) Die Jugendfeuerwehr ist der freiwillige Zusammenschluss von 
Jugendlichen im Alter vom vollendeten 6. Lebensjahr bis - in der 
Regel - zum vollendeten 16. Lebensjahr. Sie gestaltet ihr Jugend-
leben als selbständige Abteilung der Freiwilligen Feuerwehren 
nach ihrer eigenen Jugendordnung.
(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde 
Probstzella unterstehen die Jugendfeuerwehren der fachlichen 
Aufsicht und der Betreuung durch den Gemeindebrandmeister 
als Gesamtleiter der Freiwilligen Feuerwehren und durch den 
Wehrführer der jeweiligen Ortsteilfeuerwehr, die sich dazu des 
Jugendfeuerwehrwartes bedienen. Die Jugendfeuerwehrwarte 
werden von den Angehörigen der Einsatzabteilungen auf die 
Dauer von 5 Jahren gewählt und vom Bürgermeister bestellt. 
Die Wahl findet grundsätzlich anlässlich einer Jahreshauptver-
sammlung (§ 14) der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde 
Probstzella statt. Der Jugendfeuerwehrwart soll mindestens 18 
Jahre alt sein. Er muss Angehöriger der Einsatzabteilung sein 
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seines Stellvertreters, der Wehrführer und ihrer Stellvertreter 
ist innerhalb einer Woche nach der Wahl dem Bürgermeister 
zur Ernennung zum Ehrenbeamten sowie zur Vorlage an den 
Gemeinderat zu übergeben.

§ 16
Wasserwehrdienst

Die Gemeinde Probstzella richtet einen Wasserwehrdienst nach 
§ 55 ThürWG ein. Die Aufgaben des Wasserwehrdienstes werden 
durch die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Probstzella 
wahrgenommen.

§ 17
Beteiligte am Wasserwehrdienst

(1) Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde 
Probstzella gehören dem Wasserwehrdienst an.
(2) Der Gemeindebrandmeister als Gesamtleiter des Wasser-
wehrdienstes sowie die Wehrführer als Leiter der Ortsteilwehren 
können bei Bedarf weitere Personen zum Wasserwehrdienst 
berufen.
(3) Personen, die im Hochwasserfall aufgefordert oder freiwillig 
mit Zustimmung des Einsatzleiters bei der Gefahrenbekämp-
fung Hilfe leisten, gehören für die Dauer des Einsatzes dem 
Wasserwehrdienst temporär an. Im Fall der Gefährdung eines 
bewohnten Flussbereiches können die Bewohner der bedrohten 
Bereiche mit Anordnung durch den Gemeindebrandmeister als 
Leiter des Wasserwehrdienstes zum temporären Wasserwehr-
dienst herangezogen werden.
(4) Personen, die nach den Absätzen 2 und 3 aufgefordert oder 
freiwillig Hilfe leisten, werden hierbei im Auftrag der Gemeinde 
Probstzella tätig. Sie unterstehen für die Dauer und im Rahmen 
ihres Dienstes der Weisungsbefugnis des Einsatzleiters oder 
einer von ihm beauftragten Person.

§ 18
Feuerwehrvereine

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren können sich zu 
privatrechtlichen Feuerwehrvereinen zusammenschließen. Nä-
heres regelt die Vereinssatzung.

§ 19
Sprachform, Inkrafttreten

(1) Status und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten 
jeweils in weiblicher und männlicher Form.
(2) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.
(3) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 02.05.2022 außer Kraft.

Probstzella, den 12.08.2025

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Probstzella sucht ab sofort eine/n

Mitarbeiter/in (m/w/d) im gemeindlichen Bauhof.
Die Stellenausschreibung finden Sie auf unsere Internetseite 
unter:

https://vg-schiefergebirge.de/inhalte/probstzel-
la/_service/ausschreibungen/ausschreibungen

Bewerbungsfrist ist der 15.09.2025.

Sven Mechtold
-Bürgermeister-

Begründung beantragt. Die Sitzungen sind nichtöffentlich. Der 
Vorsitzende kann jedoch Angehörige der einzelnen Abteilungen 
der Freiwilligen Feuerwehr oder andere Personen zu Sitzungen 
einladen.
(5) Der Gemeindebrandmeister und sein Stellvertreter haben das 
Recht, jederzeit an Sitzungen teilzunehmen. Sitzungstermine 
sind ihnen rechtzeitig bekannt zu geben. Über die Sitzungen 
des Feuerwehrausschusses ist eine Niederschrift zu fertigen.

§ 13
Wehrführerausschuss

(1) Die Gemeinde Probstzella hat mehrere Freiwillige Feuer-
wehren. Deshalb wird ein Wehrführerausschuss gebildet, der 
aus dem Gemeindebrandmeister, seinem Stellvertreter, den 
Wehrführern bzw. im Verhinderungsfall deren Stellvertretern 
besteht und die Aufgabe hat, sämtliche Angelegenheiten des 
Brandschutzes und der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde 
Probstzella zu koordinieren.
(2) Der Gemeindebrandmeister beruft die Sitzungen des Wehr-
führerausschusses ein. Er hat eine Wehrführerausschusssitzung 
einzuberufen, wenn dies von mehr als der Hälfte der Mitglieder 
des Ausschusses schriftlich unter Angabe von Gründen bean-
tragt wird.

§ 14
Jahreshauptversammlungen

(1) Unter dem Vorsitz der Wehrführer finden jährlich getrennte 
Jahreshauptversammlungen der einzelnen Freiwilligen Feuer-
wehren statt.
(2) Die Jahreshauptversammlung wird von dem Wehrführer 
einberufen. Er hat einen Bericht über das abgelaufene Jahr zu 
erstatten.
(3) Eine Jahreshauptversammlung ist innerhalb von zwei Wochen 
einzuberufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der 
Einsatzabteilung schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt.
(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptver-
sammlung sind den Feuerwehrangehörigen, dem Gemeinde-
brandmeister und dem Bürgermeister mindestens eine Woche 
vorher schriftlich bekannt zu geben.
(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die 
Angehörigen der Einsatzabteilung. Die Versammlung ist be-
schlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der Angehörigen der 
Einsatzabteilung anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist eine 
zweite Versammlung nach Ablauf einer Woche einzuberufen, 
die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen 
der Einsatzbeteiligung beschlussfähig ist. Beschlüsse der Jah-
reshauptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
gefasst. Die Jahreshauptversammlung beschließt auf entspre-
chenden Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstimmung ge-
heim erfolgen soll.

§ 15
Wahl des Gemeindebrandmeisters, des stell-

vertretenden Gemeindebrandmeisters,
des Wehrführers, des stellvertretenden Wehrfüh-
rers, der Jugendfeuerwehrwarte und der zu wäh-

lenden Mitglieder des Feuerwehrausschusses
(1) Die nach dem ThürBKG und nach dieser Satzung durchzu-
führenden Wahlen werden von einem Wahlleiter geleitet, den die 
jeweilige Versammlung bestimmt.
(2) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl 
mindestens eine Woche vorher schriftlich zu verständigen. Hin-
sichtlich der Beschlussfähigkeit der Versammlung gilt § 14 Abs. 
5 Satz 2 und 3 entsprechend.
(3) Der Gemeindebrandmeister, sein Stellvertreter, der Wehr-
führer, dessen Stellvertreter, der Vertreter der Alters- und Eh-
renabteilung für den Feuerwehrausschuss und die Jugendfeu-
erwehrwarte werden einzeln mit Stimmenmehrheit gewählt. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die Wahl der übrigen 
zu wählenden Mitglieder des Feuerwehrausschusses wird als 
Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäufung durchge-
führt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie sonstige 
Mitglieder des Feuerwehrausschusses zu wählen sind. In den 
Feuerwehrausschuss sind diejenigen gewählt, die die meisten 
Stimmen erhalten. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
(4) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen 
(Absatz 3 Satz 1) kann, wenn nur ein Bewerber zur Wahl steht 
und die Wahlberechtigten mehrheitlich zustimmen, durch Hand-
zeichen gewählt werden.
(5) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. 
Die Niederschrift über die Wahl des Gemeindebrandmeisters, 
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Informationen des Bürgermeisters
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Baumaßnahme in der Gebersdorfer Straße hat begonnen. 
Die Firma STRABAG hat den Auftrag erhalten und wird voraus-
sichtlich bis 2027 neben dem Straßenbau die folgenden Arbeiten 
ausführen:
• die Erneuerung der Stützbauwerke, die die Straße zum Ge-

bersbach abstützen
• das für den Anschluss des Ortsteils Gebersdorf notwendige 

Leitungssystem für den Anschluss an die zentrale Abwas-
serbehandlungsanlage schaffen

• die im Baubereich vorhandene Trinkwasserleitung instand 
setzen bzw. erneuern

• den Bau von 2 Bushaltestellen

Die TEN Thüringer Energienetze GmbH möchte das teilweise 
noch oberirdische Leitungsnetz in den unterirdischen Bauraum 
verlegen und durch die Stadt Gräfenthal wird neue Straßenbe-
leuchtung errichtet.
Aufgrund dieser Arbeiten wird die L1098 Gebersdorfer Straße in 
der Ortsdurchfahrt Gräfenthal von Donnerstag, 28.08.2025, ab 
08:00 Uhr bis voraussichtlich Freitag, 19.12.2025 voll gesperrt. 
Im Winter soll die Befahrbarkeit gegeben sein.
Eine Umleitung wird wie folgt geführt:
ab Gräfenthal Abzweig L1098 / L1150 über: L1150 - (Kalte Küche) 
- Spechtsbrunn - L1152 - Piesau - Lichte - B281 - Abzweig L1098 
(Ri. Gräfenthal) und in Gegenrichtung.
Alle betroffenen Verkehrsteilnehmer sowie die Anwohner werden 
um Rücksichtnahme und Verständnis gebeten.
Die Anwohner haben über die Baufirma bereits Informationen 
mit Namen und Ansprechpartnern erhalten.
-
Im Namen der Stadt Gräfenthal übermittelte ich unserem Nach-
barort Gösselsdorf die herzlichsten Glückwünsche zum 750. 
Jahresjubiläum und bedankte mich für die Einladung zu diesem 
besonderen Ereignis.
Bei schönstem Wetter waren neben dem Ministerpräsidenten 
Prof. Dr. Mario Voigt auch Landrat Marko Wolfram, der Land-
tagsabgeordnete Maik Kowalleck, der Bürgermeister der Stadt 
Saalfeld Dr. Steffen Kania sowie der Ortsteilbürgermeister von 
Reichmannsdorf Marcel Bock der Einladung zum Jubiläum ge-
folgt.
-
Ich freue mich, dass pünktlich zum Schulstart die Eröffnung der 
grünen Klassenzimmer in der Regel- und Grundschule stattge-
funden hat. Neben dem Schulförderverein als Initiator dieses 
großartigen Projektes möchte ich an dieser Stelle den Sponsoren 
und Unterstützern von ganzem Herzen danken. Das „Grüne Klas-
senzimmer“ ist nicht zu verwechseln mit Schulgarten, sondern 
hier wurde ein Unterrichtsraum im Freien geschaffen, in dem das 
Lernen leichter fällt. Ich hoffe, dass die Klassenzimmer von den 
Schülern und Lehrern gut angenommen und fächerübergreifend 
in den Schulalltag einbezogen werden.
-
In Großneundorf wurde durch den Sportverein Großneundorf 
e.V., freiwilligen Helfern aus dem Dorf sowie von Freunden des 
Vereins in kompletter Eigenleistung auf dem Anger eine über-
dachte Sitzgruppe aufgebaut, die sich wirklich sehen lassen 
kann. Auch eine Outdoortischtennisplatte soll dort noch ange-
schafft werden. Ich freue mich über die Initiative und das Enga-
gement des Vereins und wünsche viele angenehme, sportliche 
und gesellige Stunden.
-
Gemeinsam mit dem Bauausschuss habe ich die Entscheidung 
getroffen, den geplanten Dirttrack auf dem Ringelteich nicht 
fertigzustellen, bzw. in Betrieb zu nehmen. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Lehesten mit ihren Ortsteilen Brennersgrün, 
Schmiedebach und Röttersdorf!

Übergabe von kleinen Zuckertüten an die 
Schulanfängerinnen und Schulanfänger
Im Namen unserer Berg- und Schieferstadt Lehesten übergab 
ich am 21.08.2025 unseren Schulanfängerinnen und Schulan-
fängern der Grundschule Lehesten kleine Zuckertüten.
In den Zuckertüten befanden sich nützliche Dingen für die dunkle 
Jahreszeit in Form von Reflektoren, damit die Kinder besser im 
Straßenverkehr wahrgenommen werden und kleine Nascherei-
en. Ebenfalls bekommt die 1. Klasse einen Gutschein für eine 
Führung am Technischen Denkmal. Dort können sie alles rund 
um den Schieferabbau erfahren.
Danke an die Zuckertütenfee Doreen für die Mithilfe beim Zu-
sammenstellen der Geschenke.

� Foto: Georgi-Finsel, Bürgerbüro Lehesten

Baubeginn Funkturm Brennersgrün
Nach einer Bauanlaufberatung Anfang August startete der Bau 
des Funkturmes bei Brennersgrün am Parkplatz. Hierzu wünsche 
ich gutes Gelingen und einen Bau in der von der bauausführen-
den Firma vorgesehenen Zeit.

Neupflanzung Eiche und Erstellen einer 
Sitzgruppe in Schmiedebach
Nach Fällung der „Drei-Kaiser-Eiche“ (aus Gründen der Ver-
kehrssicherung und zur Vorbeugung von Personen- und Sach-
schäden, da bereits morsche Äste vom Baum gefallen sind) 
wurde mit den Schmiedebacher Bürgerinnen und Bürgern be-
sprochen, dass auf dem Platz der „Drei-Kaiser-Eiche“ eine neue 
Eiche gepflanzt werden soll. 
Es entstand weiterhin die Idee, aus dem Holz der gefällten Eiche 
eine Sitzgruppe zu errichten. Hierzu wurden jüngst Spenden-
gelder von der TEAG und der Sparkasse eingeworben, die für 
dieses Projekt zur Verfügung stehen.

Termine zum Vormerken

(Änderungen vorbehalten)
Am 13.09.2025 feiert der Musikverein „GlückAuf“ seinen 60. 
Geburtstag.
In der Zeit vom 26.09.2025 bis 28.09.2025 wird die Freiwillige 
Feuerwehr Lehesten ihr 150jähriges Jubiläum mit Unterstützung 
der Stadt und dem Feuerwehrförderverein feiern.
Voraussichtlich findet die nächste Stadtratssitzung am 
04.09.2025 statt (Änderungen vorbehalten).
Bleiben Sie gesund und behütet!

Ihre Nicole Vockeroth
Bürgermeisterin
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Hierbei werden verschiedene Daten erhoben, die den zum Auf-
nahmezeitpunkt vorhandenen Wegezustand charakterisieren.
Zuständig für die fachliche Durchführung der Wegeinventur ist 
das Forstliche Forschungs- und Kompetenzzentrum (FFK) mit 
Sitz in Gotha. Die entsprechenden Befahrungen werden in den 
nächsten Wochen durch Mitarbeiter des FFK durchgeführt. Diese 
dürfen im Rahmen ihrer Tätigkeit Waldflächen jeden Eigentums 
betreten (§ 62 Abs. 3 Satz 2 ThürWaldG) sowie Waldwege mit 
Kraftfahrzeugen befahren (§6 Abs. 6 ThürWaldG).
Für weitere Fragen zur Wegeinventur stehen das Forstamt oder 
das FFK Gotha, Sachbearbeiter Wegeinformationssystem (Tel. 
(036 21) 225 343) gerne zur Verfügung.

Forstamt Schleiz
07907 Schleiz
Heinrichsruh Nr. 10

Tel.: (03663) 489990
Email: forstamt.schleiz@forst.thueringen.de

Wir gratulieren

... zum Geburtstag

in Probstzella
02.09. Herr Klaus Müller zum 90. Geburtstag
02.09. Frau Dagmar Herold zum 85. Geburtstag
02.09. Frau Erika Luhn zum 75. Geburtstag
04.09. Frau Christa Wagner zum 75. Geburtstag
05.09. Herr Kurt Klug zum 85. Geburtstag
07.09. Herr Manfred Gabriel zum 85. Geburtstag
11.09. Frau Ursula Wöckel zum 85. Geburtstag
15.09. Herr Rolf Gonschorek zum 70. Geburtstag
19.09. Frau Margot Zapf zum 90. Geburtstag
im OT Arnsbach
08.09. Frau Adelheid Warkus zum 75. Geburtstag
im OT Lichtentanne
08.09. Herr Siegfried Ziermann zum 70. Geburtstag
19.09. Frau Erna Gehrke zum 80. Geburtstag
19.09. Herr Karlheinz Richter zum 75. Geburtstag
im OT Marktgölitz
30.09. Frau Edith Hoch zum 75. Geburtstag
im OT Oberloquitz
19.09. Herr Manfred Schneider zum 70. Geburtstag
28.09. Frau Ingeborg Krause zum 85. Geburtstag
im OT Pippelsdorf
18.09. Herr Harri Schunke zum 70. Geburtstag
im OT Unterloquitz
06.09. Herr Klaus Pannier zum 70. Geburtstag
24.09. Frau Margit Bauer zum 80. Geburtstag
im OT Zopten
02.09. Frau Christa Beyrich 90. Geburtstag
26.09. Herr Willi Mass 85. Geburtstag

Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen – besonders im 
Hinblick auf unsere Kinder und Jugendlichen, für die der Track 
ein wichtiger Treffpunkt hätte werden können.
Leider haben sich im Laufe der Planung und Ausführung uner-
wartete bauliche und finanzielle Hürden sowie Akzeptanzpro-
bleme in Teilen der Bevölkerung ergeben, die eine Umsetzung 
unter den aktuellen Bedingungen unmöglich machen.
Ich bedauere diesen Schritt sehr und nehme die Enttäuschung 
der jungen Menschen ernst. Umso wichtiger ist es mir, gemein-
sam mit den Jugendlichen und dem Stadtrat neue Ideen zu ent-
wickeln, damit Gräfenthal künftig attraktive Freizeitangebote für 
junge Menschen bietet.

Marcel Kuhnen
Bürgermeister

Bürgerinformation Grundhafter 
Ausbau Gebersdorfer Straße
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
im Auftrag des TLBV, des ZWA Saalfeld-Rudolstadt, der Stadt 
Gräfenthal und der TEN beginnt die STRABAG AG ab dem 
28.08.2025 mit den Arbeiten zum Grundhaften Ausbau der Ge-
bersdorfer Straße incl. der Neuverlegung von Ver- und Entsor-
gungsleitungen. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt im Zeitraum 
vom 28.08.2025 bis ca. Ende August 2027. Im Baujahr 2025 wird 
dabei der Bereich der Fahrbahn ab Höhe Zufahrt Nr. 14 bis zum 
Ortsausgang in Richtung Gebersdorf grundhaft ausgebaut. In 
den Baujahren 2026 / 2027 erfolgt dann der Ausbau der Fahr-
bahn incl. neuer Uferstützmauer.
Diese Arbeiten werden unter Vollsperrung im Baujahr 2025 bis 
voraussichtlich 20.12.2025 ausgeführt. Bis zum Beginn der Ar-
beiten im Baujahr 2026 wird dann der Baubereich wieder für 
den Verkehr freigeben.
Die Umleitung erfolgt ab Gräfenthal Abzweig L1098 / L1150 über 
L1150 - Kalte Küche - Spechtsbrunn - L1152 - Piesau - Lichte 
- B281 - Abzweig L1098 (Ri. Gräfenthal) und in Gegenrichtung.
Alle betroffenen Verkehrsteilnehmer sowie die Anwohner werden 
um Rücksichtnahme und Verständnis gebeten.
Trotz Vollsperrung wird die fußläufige Erreichbarkeit der Anlieger-
grundstücke gesichert. Bitte beachten Sie, dass für Schäden an 
Fahrzeugen, die das gesperrte Baufeld befahren, keine Haftung 
übernommen wird. Die gesperrten Baubereiche sind nicht zu 
befahren und keine Fahrzeuge darin abzustellen. Die Zubrin-
gerstraßen zum Baufeld für den LKW-Verkehr sind freizuhalten.
Unabhängig hiervon ist eine Zufahrt für Rettungsfahrzeuge von 
einer Einfahrtsrichtung jederzeit möglich. Die zuständige Ret-
tungsleitstelle ist darüber informiert.

Ende des amtlichen Teils

Verwaltungsgemeinschaft 
Schiefergebirge

Informationen

Forstamt Schleiz
Ab September dieses Jahres wird im Bereich des Thüringer 
Forstamts Schleiz mit den Arbeiten zur Wegeinventur in allen 
Eigentumsformen begonnen.
Die Wegeinventur ist, in Bezug auf §25 Thüringer Waldgesetz, 
durch ThüringenForst AöR flächendeckend für alle Waldbesitz-
arten kostenfrei durchzuführen. 
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Kindertagesstätten

Sportsfreunde aufgepasst: 
unterstützt den  

 Kindergarten „Kleine Strolche“   
Marktgölitz für einen neuen Fußboden!   

Kleine Strolche

Alle Infos unter: 
www.laminatdepot.de/laufchallange  

www.vgem-probstzella.de 
unter Aktuelles 
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Veranstaltungen

Knirpsenakademie am 
Zwergenberg Probstzella

Es erwarten Euch dieses
Jahr einige tolle Angebote
und für Speis und Trank ist

wie immer gesorgt.

Wir laden Euch recht
herzlich ein zu unserem

Jeder ist
Willkommen!

am  05.09.2025 ab 15 Uhr

Jeder ist
Willkommen!

Knirpsenakademie am 

Zwergenberg Probstzella

Es erwarten Euch dieses

Jahr einige tolle Angebote

und für Speis und Trank ist

wie immer gesorgt.

Wir laden Euch recht

herzlich ein zu unserem

Jeder ist

Willkommen!

am  05.09.2025 ab 15 Uhr
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... zum Geburtstag

in Lehesten
02.09. Frau Brigitte Friedrich zum 75. Geburtstag
10.09. Herr Jürgen Knarr zum 80. Geburtstag
15.09. Frau Christa Langer zum 90. Geburtstag
22.09. Frau Hildegard Krauß zum 75. Geburtstag
23.09. Frau Erika Mächt zum 75. Geburtstag
29.09. Frau Christiane Bergner zum 85. Geburtstag
im OT Brennersgrün
02.09. Frau Edith Bergmann zum 105. Geburtstag
im OT Röttersdorf
30.09. Herr Lothar Rosenbusch zum 75. Geburtstag
im OT Schmiedebach
17.09. Frau Sigrid Müller zum 75. Geburtstag
19.09. Frau Angelika Wunder zum 70. Geburtstag

Wir gratulieren

... zum Geburtstag

in Gräfenthal
22.09. Frau Ulrike Brückner zum 70. Geburtstag
29.09. Herr Gerhard Neumann zum 85. Geburtstag
30.09. Herr Klaus-Jürgen Thyzel zum 70. Geburtstag
im OT Creunitz
15.09. Frau Adelheid Büttner zum 70. Geburtstag
im OT Gebersdorf
05.09. Herr Karl-Heinz Ehrlicher zum 75. Geburtstag
24.09. Herr Peter Paschold zum 70. Geburtstag
im OT Großneundorf
17.09. Frau Elke Nippold zum 70. Geburtstag
21.09. Frau Renate Müller zum 75. Geburtstag
im OT Lichtenhain
11.09. Herr Erhard Jakob zum 75. Geburtstag

Vereine und Verbände

Kostenfreie Beratung für Seniorinnen 
und Senioren in Gräfenthal
Sie sind 63 Jahre oder älter und wünschen sich Unterstützung, 
Beratung oder mehr soziale Kontakte? Dann nutzen Sie unser 
kostenfreies Beratungsangebot!

Wann?
Montag, 01. September 2025, von 09:00 bis 12:00 Uhr
Montag, 29. September 2025, von 09:00 bis 12:00 Uhr

Wo?
Rathaus Gräfenthal, Marktplatz 1

Was bieten wir an?
• individuelle und vertrauliche Beratung
• Unterstützung bei Anträgen und Behördenangelegenheiten
• Information zu Pflege, Vorsorgevollmacht, Patientenverfü-

gung, Betreuungsverfügung und Alltagshilfen
• Vermittlung von Dienstleistung und Kontakten

Vereine und Verbände

Jagdgenossenschaft Probstzella
Liebe Jagdgenossinnen und Jagdgenossen,
in unserer Jahreshauptversammlung haben wir erneut beschlos-
sen, dass wir auch in diesem Jahr unsere Gelder aus dem Kas-
senbestand dazu verwenden, unsere mittlerweile kahlen Wälder 
weiterhin sinnvoll aufzuforsten.
Hierzu werden wir für Oktober/November 2025 ausschließlich 
Lärchenpflanzen, wie mit euch besprochen, bestellen.
Deshalb bitte ich euch, mir per E-Mail (JochenScheidig@t-online.de) 
bis zum 16.09.2025 mitzuteilen, wer sich an dieser Pflanzakti-
on beteiligt, um die Bestellmenge der Pflanzen festzulegen. Es 
wurde auch die Festlegung getroffen, dass nur Jagdgenossen/
Flächeneigentümer an dieser Pflanzaktion teilnehmen können, 
die auf eine Auszahlung des Reinertrages verzichtet haben. Wir 
haben die Mengen der Pflanzen für jeden privaten Waldbesitzer 
an seine Flächengröße gebunden (bis 10 ha 100 Pflanzen bis 20 
ha 200 Pflanzen usw.).
Um euch zu informieren, wann die Pflanzen abholbereit sind, 
benötige ich eure E-Mail-Adresse, und schreibt mir bitte, von 
denen ich es noch nicht habe, euere Handy-Nummer mit dazu. 
Die Pflanzen sind bei mir, analog des Vorjahres, abzuholen.

Jochen Scheidig
Jagdvorsteher

Schützengesellschaft 1896  
Probstzella e.V.
Treffen der Vereinsmitglieder 
 im “Alten Forsthaus“
jeden 1. Donnerstag des Monats, Beginn 19.00 Uhr
Trainingsschießen im Schützenhaus Ebersdorf
jeden 3. Donnerstag des Monats
Beginn 18.30 Uhr

Interessenten kommen bitte zu uns!

Kirchliche Nachrichten

Der Literaturkreis Probstzella lädt ein:
Der Literaturkreis Probstzella trifft sich wie gewohnt jeweils 19.30 
Uhr im Pfarrhaus Probstzella.
Am 25. September 2025 sprechen wir über das Buch der Gräfin 
von Bredow „Der Spatz in der Hand“.
Am 23. Oktober 2025 reisen wir mit dem „König der Pflanzen“ 
Carl von Linné nach Uppsala 1753.
Axel S. Meyer: „Der Mann, der die Welt ordnete“
Ein herzliches Willkommen den Bücherfreunden nah und fern.

Wir gratulieren

Nele Wagner
in Lehesten
geboren am 
01.08.2025

Wir begrüßen unsere jüngste ErdenbürgerinWir begrüßen unsere jüngste Erdenbürgerin
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Christenlehre
Dienstag, 09. und 23. September
15.30 Uhr im Gemeinderaum
Konfirmandentreff
Montag, 08. und 22. September
17.00 Uhr im Gemeinderaum
Männerkreis
Donnerstag, 18. September
19.00 Uhr im Gemeinderaum

Weitere Veranstaltungen
Vortrag von Pf.i.R. Hans-Jürgen Lange zum Thema „Der 
Gräfenthaler Heilsweg“ (echt kryptisch)
18.00 Uhr in der Kirche Gräfenthal
(Genaueres entnehmen Sie bitte den Plakaten)
Konzert unter dem Motto „So ein Tag, so wunderschön…“ 
mit Heiner Paschold und anderen Berliner Künstlern
17.00 Uhr in der Kirche in Gräfenthal
(Genaueres entnehmen Sie bitte den Plakaten)
Lebens-Wort:
Seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein; sonst betrügt ihr 
euch selbst.� Jacobus 1,22

Achtung neue Kontonummer!
Ev. Kirchgenkreisverband Meiningen
IBAN: DE95 8305 0303 0011 0259 13
Stets den Verwendungszweck: „KG Gräfenthal“ angeben!

So erreichen Sie unsere Kirchgemeinde:

Lektorin Ursula Köster:Handy 0160-2988076
Pfarramt: 036703-80357
Öffnungszeiten Büro: dienstags 10-12 Uhr
Kirchplatz 3 Tel. 036703-80 357
98743 Gräfenthal E-Mail:

kirchgemeinde.graefenthal@mail.de

Ihre Ansprechpartnerin:
Annett Weidt

Mobil: 0152 - 2237 2649
E-Mail: agathe.schiefergebirge@

awo-saalfeld.de

Kommen Sie vorbei, wir sind für Sie da und helfen gern 
weiter!
Sie haben Fragen zum Projekt?
www.agathe-thueringen.de
gefördert von Thüringer Sozialministerium

AWO-Ortsverband Gräfenthal

Zu folgenden Veranstaltungen in der AWO-
Begegnungsstätte sind interessierte 
Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen:

15.09.2025
15:00 Uhr Verkehrsteilnehmerschulung
25.09.2025
14:00 Uhr Informativer und aufschlussreicher Vortrag von 

Cannafarm zum Thema „Canabis und Gesund-
heit im Alter“

i. A.
Gerhard Scheufler

Kirchliche Nachrichten

Neuapostolische Kirche, 
Gemeinde Gräfenthal
Zu den Gottesdiensten sonntags 10.00 Uhr in der Neuapostoli-
schen Kirche Gräfenthal, Mühlbrücke 3, ist jedermann herzlich 
eingeladen.
Nähere Informationen erhalten Sie auch in unserem Schaukasten 
unter o. g. Adresse.
Gemeinden in der Umgebung befinden sich in:
- Neuhaus, Schmalenbuchener Straße 50
- Saalfeld, Clara-Zetkin-Straße 7

Evangelische Kirchgemeinde Gräfenthal

Die evangelische Kirchgemeinde Gräfenthal lädt 
zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste
Sonntag, 07. September
09.00 Uhr Andacht zur Kirmes in Buchbach an der Glocke

(Buswendeschleife)
Sonntag, 14. September

Tag des offenen Denkmals
500 Jahre Reformation in Gräfenthal

09.30 Uhr Andacht in der Kirche Gräfenthal
im Anschluß Feier rund um die Kirche mit stünd-
licher Kirchenführung
(Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Plakaten)

Regelmäßige Gruppen und Kreise

Gemeindetreff
Mittwoch, 03. Und 17. September
15.00 Uhr im Gemeinderaum



Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge	 - 15 -� Nr. 9/2025



Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge	 - 16 -� Nr. 9/2025

    Sa
m

st
ag

, 2
0.

09
.2

02
5 

 
  

 
 

      
     

     
      

      
      

     
   

 
 

   
So

nn
ta

g,
 2

1.
09

.2
02

5
 

 
 

   
 

 
 

 
  

 
    

  
  

  
 

  
 

  
  

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge	 - 17 -� Nr. 9/2025

An
 al

len
 T

ag
en

 is
t f

ür
 da

s l
eib

lic
he

 W
oh

l b
es

te
ns

 ge
so

rg
t. 

 Es
 lä

dt
 he

rz
lic

h e
in,

 di
e K

irm
es

ge
se

lls
ch

af
t L

im
ba

ch
. 

 H
ütt

en
 -K

irm
es

in 
Ol

ym
ba

ch
 

Sa
m

st
ag

13
.0

9.
25

So
nn

ta
g

14
.0

9.
25

11 
Uh

r F
rü

hs
ho

pp
en

14
 U

hr
 U

nt
er

ha
ltu

ng
  m

it 
de

n 
Ro

ß
ba

ch
er

 S
pi

tz
bu

be
n

 Ka
ff

ee
 &

 K
uc

he
n 

Hü
pf

bu
rg

Pr
eis

ke
ge

ln 

 
21

 U
hr

  T
an

za
be

nd
 

80
er

 &
 90

er
 

mi
t D

J 
HO

LL
OH

s
mbmbm

abab
caca
hchc

y
Sa

m
s

13
.0

9
221

Uh
r

Ta
n

80
er

&
9st

ag
9.

25
za

be
nd

90
er

An
all

en
Ta

ge
ni

st
fü

rd
as

lei
bli

ch
eW

oh
lb

es
te

ns
gee

so
rg

t

11
Uh

rF
rü

hs
ho

pp
en

14
Uh

rU
nt

er
ha

ltu
ng

mi
td

en
Ro

ß
ba

ch
er

Sp
ititi

zb
ub

enn
Ka

ff
ee

&
Ku

ch
en

Hü
pf

bu
rg

Pr
eis

ke
ge

ln

So
nnn

t
1144

.0
9.

25
11

Uh
rF

rü
hs

ho
pp

en

mi
ttD

J
HO

ta
gg

9
25

OL
LLOO

HH



Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge	 - 18 -� Nr. 9/2025

Stadt Lehesten

Nach Redaktionsschluss eingegangen
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Sonstiges

Wir gedenken der Verstorbenen
Herr Peter Fuldner
verstorben am 29.07.2025
wohnhaft gewesen in Gräfenthal OT Großneundorf
Frau Gisela Matthes
verstorben am 02.08.2025
wohnhaft gewesen in Gräfenthal

Veranstaltungstipps unserer 
Nachbargemeinden

Wanderung zum Tag der Einheit

Zum Tag der Einheit am Freitag 
dem 3. Oktober 2025 empfängt 
auch in diesem Jahr unser Ver-
ein „Freunde des Lohmturms 
Eichicht“ gern alle Wanderer 
am Lohmturmgelände.
Unsere Vereinsmitglieder freu-
en sich auch Besucher aus 
unseren Nachbardörfern jeder 
Himmelsrichtung zu begrüßen. 
An unserer Schutzhütte sind be-
kanntlich deren Ortswappen auf 
einer Tafel angebracht.
Wir erinnern uns bei deren An-
sicht mit Dankbarkeit an unser 
im Juni verstorbenes Vereinsmitglied Friedhard Bochynski, der 
diese schöne Tafel geschaffen hat.
Mit der Inbetriebnahme unserer Kaulsdorfer Saaleradbrücke 
bietet sich jetzt auch eine neue Strecke für den Aufstieg zu un-
serem Gelände an. Sie können sich nicht verlaufen, denn unser 
Verein hat Wanderschilder von der Brücke über Breternitz zum 
Lohmen angebracht.
Ab 14.00 Uhr brennt auch heuer wieder der Rost und keiner soll 
Durst leiden. Natürlich gibt es auch Kaffee und Kuchen.
Seid alle herzlich Willkommen, wir freuen uns!

Der Vorstand

„Frankenwaldwandertag 
2025“ am 14. September
Rund um die Gemeinde Geroldsgrün und ihren Ortsteilen Lan-
genbach, Dürrenwaid, Silberstein, und Steinbach, sowie dem 
Bad Stebener Ortsteil Carlsgrün, stellt der Frankenwaldverein 
wieder ein ganz besonderes Event für Euch auf die Beine.
Der Frankenwaldwandertag 2025 steht jedermann offen. Die 
Teilnahme ist kostenlos und erfolgt auf eigene Gefahr. Mit ein 
bisschen Glück kann man sogar etwas gewinnen. Unter allen 
Teilnehmenden werden wertvolle Sachpreise verlost. Nähere In-
fos zum Frankenwaldwandertag am 14.September gibt es unter:

https://
www.frankenwaldverein.de/frankenwaldwandertag-2025/

Die Strecke, Verpflegungspunkte, Alle Informationen, Gewinn-
spiel und GPS Daten gib es unter:

https://www.frankenwaldwandertag.de
Die Ortsgruppen Geroldsgrün, Steinbach, Dürrenwaid / 
Silberstein, Carlsgrün, Bad Steben und Langenbach des 
Frankenwaldverein e.V. freuen sich auf Euer Kommen und 
einen unvergesslichen Tag im Frankenwald.

Familienanzeigen

online gestalten!
Schritt für Schritt:

Öffnen Sie Ihren Browser und gehen Sie auf:

anzeigen.wittich.de

01.

Wählen Sie nun das Erscheinungsgebiet aus.
Klicken Sie auf den eingegebenen Titel  
in der angebotenen Auswahl. 

03.

 Wählen Sie  
die Art und das Thema der Anzeigenschaltung aus.
private Anzeigen | Familienanzeigen

04.

 Wählen Sie den Erscheinungstermin aus.
Klicken Sie im Kalender die gewünschten 
 Erscheinungstermine an. 

05.

Buchungsübersicht/Anzeigenvorschau 
Hier überprüfen Sie die Angaben der gebuchten  
Anzeigenschaltung.

07.

Zahlungsmodalitäten
Bitte geben Sie nun Ihre Rechnungsadresse sowie Konto- 
inhaberdaten ein und bestätigen Sie das Lastschriftverfahren.

09.

Möchten Sie uns noch etwas mitteilen?
Gerne können Sie uns noch unter Bemerkungen  
etwas mitteilen.

11.

Vielen Dank für die Buchung Ihrer Anzeige bei  
LINUS WITTICH Medien.
Sie erhalten weitere Informationen auf Ihre E-Mail-Adresse.

12.

Erstellen Sie Ihre Anzeige.
Nach Auswahl des Anlasses können Sie im Editor Ihre Anzeige 
ganz individuell erstellen.

06.

Hinweise zum Datenschutz + AGBs
Lesen Sie sich die Hinweise zum Datenschutz und unseren 
AGBs durch und bestätigen Sie diese.

10.

Nutzerdaten 
Bitte geben Sie nun Ihre persönlichen Daten vollständig ein.

08.

Haben Sie ein Kundenkonto?

weiter ohne Anmeldung >

02.

anmelden >

LINUS WITTICH Medien KG
In den Folgen 43 · 98693 Ilmenau  
Tel. 0 36 77 / 20 50 - 0 · E-Mail: info@wittich-langewiesen.de

Anzeigenteil
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  NEUHAUS / RWG • SONNEBERGERSTR. 217

 

03679–726463

www.roga-pietaet.de

Es muss von

 Herzen 

kommen, was auf Herzen 

wirken soll. 

Johann Wolfgang 

von Goethe 

 

 
 

BESTATTUNG 
  Irrgang & Weber GbR 

 

 

 
 
 

Auch die letzte Reise muss 
geplant sein. 

 

Bestattungsvorsorge.  
Eine Sorge weniger! 

  0 3 6 7 1  4 5 5 9 2 9 2  
0 7 3 1 8  S a a l f e l d / S a a l e  

S a a l s t r a ß e  3 6  

  0 3 6 4 8 1  5 0 0 4 8  
0 7 8 0 6  N e u s t a d t / O r l a  

E r n s t - T h ä l m a n n - S t r a ß e  4 1 / 4 3  
R a t e n z a h l u n g e n  b i s  3 6  M o n a t e  f ü r  a l l e  B e s t a t t u n g e n  m ö g l i c h !  
w w w . b e s t a t t u n g - i r r g a n g - w e b e r . d e    i n f o @ b e s t a t t u n g - i r r g a n g - w e b e r . d e  

TraueranzeigenTraueranzeigen
Anzeigenannahme Tel. 03677/2050-0
oder www.anzeigen.wittich.de

Anzeigen
online aufgeben
wittich.de/trauer

Gerne auch
telefonisch unter
Tel. 03677 2050-0
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Danksagung

In Liebe und Dankbarkeit haben wir
Abschied genommen von meiner
lieben Frau

Elfriede Liebmann

Wir danken allen, die mit Ihrer Anteilnahme, Wertschätzung und
mit ihrem Beistand, Trost in unserer Trauer gespendet haben.
Herzlichen Dank möchten wir auch dem Bestattungshaus Marcel
Hofmann für die einfühlsame Begleitung und dem Gasthaus
"Friedolin" für die Bewirtung unserer Trauergäste aussprechen.
Ebenso danken wir dem Diakon Herrn Mario Wöckel für die
tröstenden Abschiedsworte sowie Herrn Udo Langbein für die
würdevolle musikalische Begleitung.

ihr Ehemann Gerhard Liebmann
im Namen aller Angehörigen

Probstzella, im August 2025

In liebevoller Erinnerung

* 17.10.1940 † 29.07.2025

Steinmetz Grauel
Naturstein GmbH

Zur Oschütz 6 

07338 Kaulsdorf
Tel. 036733 - 32330

www.steinmetz-grauel.de

info@steinmetz-grauel.de

Grabmale Naturstein Restauration

Gekämpft, gehofft und doch verloren.
Als die Kraft zu Ende ging,
war es kein Sterben, war es Erlösung.
Obwohl wir dir die Ruhe gönnen,
ist unser Herz voll Trauer.
Dich leiden sehen und nicht helfen können,
das war für ins der größte Schmerz.

Wir sagen Danke
für die aufrichtige Anteilnahme in der schweren Zeit des  
Abschiednehemens von meinem geliebten Lebensgefährten

Christoph Rießland

Besonderer Dank an seinen Freund Wolfhard Bock für die 
Unterstützung, dem Bestattungsinstitut Marcel Hofmann 
sowie seiner Hausärztin Frau Dr. Kuhnen und ihr Team.

Im Namen aller Angehörigen

Renate Becker

Gräfenthal, im Juli 2025

TraueranzeigenTraueranzeigen
Anzeigenannahme Tel. 03677/2050-0
oder www.anzeigen.wittich.de

07318 Saalfeld
Saalstraße 27
24h-Telefon

03671 | 52 77 88

98743 Gräfenthal
Coburger Straße 28

24h-Telefon
036703 | 7 18 30

www.bestattungshaushofmann.de

Du bist nicht mehr dort,  
wo du warst.  

Aber du bist überall,  
wo wir sind.

(Victor Hugo)

Mit einer Danksagung stellen Sie sicher, niemanden zu vergessen.
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Großneundorf Nr. 20a · 98743 Gräfenthal · Tel. 036703/789996

Alles aus einer Hand
     Biomasseheizungen

     Solaranlagen

     Wärmepumpen

     Frischwassertechnik

Produkte für:

             Pellets              Pellets + Stückholz   Stückholz       Hackgut           Sonnenenergie        Frischwasser
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     Solaranlagen

     Wärmepumpen

     Frischwassertechnik

Produkte für:

             Pellets              Pellets + Stückholz   Stückholz       Hackgut           Sonnenenergie        Frischwasser

BAUEN  >  WOHNEN  >  LEBEN
BAUEN &

WOHNEN
Lamellendach selbst gestalten
Garteneigentümer schaffen sich mit einem Lamellendach ihr persönliches Outdoorparadies. 

Das Onlineportal Sonne-am-Haus.de ermöglicht mit dem 
3D-Konfigurator große Gestaltungsfreiheit beim Planen. 
Die Terrasse bildet häufig den Mittelpunkt des heimischen 
Gartens. Mit einer Überdachung sitzen Familie und Freun-
de mitten im Grünen und sind dabei dennoch geschützt vor 
Wettereinflüssen wie intensiver Sonne oder Regen. Lamel-
lendächer erlauben viele individuelle Variationen, wobei drei 
Eigenschaften besondere Aufmerksamkeit verdienen.

Das Lamellendach wird über viele Jahre wechselhaften kli-
matischen Verhältnissen standhalten müssen. Hausbesitzer 
sollten auf Qualität setzen und eine stabile Konstruktion 
wählen. Der entscheidende Vorteil eines Lamellendachs ist 
seine Kombination aus Licht, Schatten und Belüftung. Daher 
ist bei der Anschaffung auf große Lamellenelemente zu acht-
en, die sich weit rotieren lassen.

Eine optionale Wetterautomatik schließt das Dach bei Regen 
automatisch – das schützt auch die Möbel darunter. Für noch 
mehr Lichtdurchlässigkeit lässt sich die Terrassenüberda-
chung mit einer Kombination aus Glaselementen und Lamel-
len planen.

Gartenbesitzer, ihre Familie und Freunde werden viel Zeit 
unter dem Lamellendach verbringen und sollten sich dort so 
bequem wie möglich einrichten. 

Eine große Auswahl an Zubehör ist von Vorteil, eine spätere 
Aufrüstung möglich und bei der Anschaffung bereits mit zu 
bedenken. 

Der Freiraum für eine persönliche Gestaltung ist der zentrale 
Gedanke des 3D-Konfigurators.� spp-o

Foto: Tobias Vollmer/Sonne-am-Haus.de/akz-o
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www.kuechenrose.de

macht  
einfach  
glücklicher

07381 Oppurg, Auf dem Unteren Kreuzstück 13, Tel. 03647-459584

www.kuechenrose.de – info@kuechenrose.de

 

Der Merklinger 
Holzbackofen und Grill
Ihr Fachhändler  
in Thüringen

- Informationszentrum für Bauherren, 
Renovierer und Modernisierer

- Moderne Küchenausstellung mit 
kompletten Wohnraumkonzepten

Unterlemnitz 46
07356 Bad Lobenstein
Tel.: 03 66 51 - 65 52 50
E-Mail: info@koska-bau.de
www.koska-bau.de

Komplettbäder

Solarsysteme

Gas, Öl, Brennwerttechnik

Wärmepumpen

Holz-, Pellet- u. Hackschnitzelanlagen

Wartung und Service

Klempnerarbeiten aller Art

Bad

Heizung

Sanitär

Klempnerei

Bahnhofstraße 30
07330 Probstzella
Tel.
Fax
Funk 0172 / 9 84 2156

(03 67 35)73 404
(03 67 35)73 405

Marktstraße 19
07330 Probstzella
Tel. (03 67 35) 73 404
Fax (03 67 35) 73 405
Funk 0172/9 84 21 56

BAUEN  >  WOHNEN  >  LEBEN
BAUEN &

WOHNEN

Energiesparen und wohltemperierte Räume
In Zeiten sommerlicher Hitzewellen suchen immer mehr Hausbesitzer nach Fenstern,  
die das ganze Jahr über für behaglichen Raumkomfort sorgen. 

Vakuumisolierglas macht genau das möglich: In den Winter-
monaten wirkt es wie ein Schutzschild gegen den Wärmev-
erlust, im Sommer verhindert es ein Überhitzen der Räume.

Fineo Vakuumgläser eignen sich für die Sanierung, die histor-
ische Restaurierung und den Neubau. Aufgrund der schlank-
en Konstruktion ist der Einbau in bestehende Fensterrahmen 
ohne aufwendige Bauarbeiten möglich. Das spart Zeit, Geld 
und Nerven und schont wertvolle Ressourcen. Der größte 
Vorteil des ausschließlich in Belgien hergestellten Vakuum-
isolierglases: Es dämmt ebenso effektiv wie eine moderne 
Dreifachverglasung (www.fineoglass.eu/de/).

Das Spezialprodukt Fineo Solar Control eignet sich für Fas-
saden mit hoher Sonneneinstrahlung. Dank seiner Hochleis-
tungs-Sonnenschutzbeschichtung weist es 59 Prozent der 
Sonneneinstrahlung ab, während 73 Prozent des Tageslichts 
ins Haus gelangen. 

Das Ergebnis ist ein einladender Raum, der selbst an heißen 
Sommertagen angenehm temperiert bleibt. Dadurch reduz-
ieren sich auch die Stromkosten für Klimaanlagen. Auch die 
hohe Lichtdurchlässigkeit ist beeindruckend. Da es ultradünn 
ist, lässt das Glas mehr natürliches Licht in den Raum als eine 
Dreifachverglasung und der Bedarf an künstlicher Beleuch-
tung sinkt.

Aber das Produkt bietet mehr als nur Wärme- und Hitz-
eschutz. Schalldämmwerte bis 36 dB sorgen für Oasen der 
Ruhe im Haus. Die Akustikversion erreicht Schalldämmwerte 
von bis zu 45 dB. � spp-o

Foto: FINEO Solar Control/spp-o
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27
Jahre

Achtung  

Hausbesitzer!

Seit 27 Jahren ist  
unser Team  

Ihr zuverlässiger  
Partner bei  

Sanierungsfragen  
rund um Ihr Haus!

Dachdeckerbetrieb Bau Gut Bedacht, Malermeister Ullrich | 
Schreinermeister Koch, Metallbaumeister Eubling

LB Umwelt- und Tiefbautechnik GmbH –
Das Handwerkerhaus 

Die Arbeitsgemeinschaft der Meister-Fachbetriebe
Am Vogelherd 97 | 98693 Ilmenau

E-Mail: lbut-gmbh@gmx.de

• Dachumdeckung mit Ton- und Betondachsteinen 
• Ultraleichtdach, Alu-Dachpfanne, nur 2 kg/m² 
• Dachfläche mit Bitumenschindeln

• Fassadenanstriche/Holzanstriche
• Fassadenputz • Fassadendämmung 
•  Tonziegeldächer •  Flachdachsanierung 
•  Holzarbeiten •  Dämmung •  Dachklempnerarbeiten 
•  Dachreparaturen •  Dachfensteraustausch 
• Innenausbau/Trockenbau •  Schieferarbeiten •  Metallbau
•  Zäune/Tore/Geländer in Edelstahl/verzinkt •   Fenster/Türen

Unsere Beratung und Angebote sind 
kostenlos und unverbindlich!

Sonderaktion Sonderaktion 20252025
Dach / Fassade / Metallbau

Telefon  03677 - 207736

  ZHb
Zimmerei
  Holzbau

GmbH Gräfenthal

     Probstzellaer Straße 30 • 98743 Gräfenthal
Telefon: 03 67 03 / 8 02 20 • Fax: 03 67 03 / 8 28 04

•	 Dachstühle	für	Altbau/Neubau

•	 Sanierungsarbeiten	im	Holzbau

•	 Ausbauleistungen/Trockenbau

•	 Holztreppen

•	 	Fenster/Türen	
(Holz	und	Kunststoff)

 Zimmererarbeiten

aller Art

Mitglied der Innung

• Dach- und Wandarbeiten
• Schiefer-/Ziegeldeckung • Spenglerarbeiten

• Abdichtung und Dämmung

07330 Probstzella
Tel. 036735/7 22 54

Kleinneundorfer Straße 9
info@dachdecker-soellner.de

BAUEN  >  WOHNEN  >  LEBEN
BAUEN &

WOHNEN
Hitzeschutz sorgt für kühles Zuhause
Meist ist die Freude groß, wenn nach dem Winter die Temperaturen wieder steigen. 

Doch im Sommer kann das auch zur Belastung werden – 
gerade bei extremen Hitzeperioden. Eine Studie im Auftrag 
von Velux zeigte, dass bei übermäßiger Hitze Schlafprobleme 
die Lebensqualität von 41 Prozent der Deutschen am stärk-
sten beeinträchtigen. Doch wer sein Schlafzimmer rechtzeit-
ig vor steigenden Temperaturen schützt, muss keine Sorge 
vor tropischen Sommernächten haben – selbst im Dachge-
schoss nicht. Dass Häuser und Fenster zunehmend über gute 
Wärmedämmwerte verfügen, ist die Grundvoraussetzung 
dafür, ein Aufheizen von Gebäuden zu verhindern. Doch das 
reicht in der Regel nicht, wenn im Sommer mehrere sonnige 
Tage aufeinanderfolgen. Wichtig ist es, außen zu verhindern, 
dass die energiereichen Strahlen der Sonne überhaupt auf 
die Fensterscheiben treffen. Sonnenschutz-Expertin Claudia 
Peretzki empfiehlt, auf Rollläden zu setzen: „Sind sie tagsüber 
geschlossen, können sie an einem heißen Sommertag für eine 
um bis zu 5,3 Grad Celsius kühlere Temperatur im Raum sor-
gen.“ Zudem bieten Rollläden noch weitere Vorteile, die ei-
nen erholsamen Schlaf fördern: „Sie verdunkeln den Raum 
optimal und reduzieren Geräusche von Regen, Hagel oder 
Straßenlärm.“ Es gibt sie in elektrischen oder solarbetrie-
benen Varianten. Letztere eignen sich insbesondere für die 
Nachrüstung, da sie energieautark sind und für den Betrieb 
keine Kabel verlegt werden müssen. 

Die Bedienung erfolgt per Funksteuerung. Mit dem entspre-
chenden Zubehör kann man sie auch per Smartphone steuern 
oder automatisch auf Basis von Innenraumtemperatur und 
Wetterdaten. Dann schließen sich die Rollläden von selbst, 
bevor ein Aufheizen der Wohnung droht.� spp-o/velux.de

Foto: Velux/akz-o
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Fenster und Türen aus Holz, Kunststoff und Alu
Decken- und Wandverkleidungen

Treppen, Parkett- und Laminatböden
Isolierungen und Trockenbau

Dächer, Vordächer und Carports
Überdachungen, Balkone und Terrassen

	 07330	Probstzella	 •	 Gräfenthaler	Str.	2a
	 Tel.	03 67 35/7 37 90	 •	 Fax	03 67 35/7 37 92
 Handy 0151/25 24 18 24	 •	 Tel.	priv.	03 67 31/230 43

Baugeschäft Reiner Eisoldt

E-Mail: eisoldt.bau@t-online.de

Eisoldt Bau- und
Projektmanagement GmbH

•	Fachbetrieb	nach	WHG	§	19
•	Straßen-,	Hoch-	und	Tiefbau
•	Planen,	Überwachung	und	Abrechnung
 von Bauleistungen

	 	 	 	 	
Tel.	03	67	33/3	24	10	•	Mobil:	0163-6039655	•	E-Mail:	eisoldt.bau.gmbh@t-online.de

Zur Oschütz 7C • 07338 KaulsdorfZur Oschütz 7C • 07338 Kaulsdorf

individuelle
Möbel

Zollhäuser Str. 14
07333 Unterwellenborn OT Kamsdorf

Tel. (036 71) 64 52 32

Fassaden dämmen lohnt sich!
Kostenloser Fassadencheck

Seit
1990

BAUEN  >  WOHNEN  >  LEBEN
BAUEN &

WOHNEN
Aktuelle Badheizkörper-Trends
Heizkörper sind ausschließlich funktionale Wärmespender? 

Das stimmt schon lange nicht mehr. Vielmehr lässt sich mit 
stilvollen Modellen der Wohnraum optisch aufwerten. Kermi 
entwickelt bereits seit 30 Jahren immer wieder neue Designs 
für unterschiedlichste Gestaltungswünsche. Aktuell im Trend 
liegen vor allem flächige Heizkörper, eine individuelle Far-
bauswahl und praktische Accessoires (www.kermi.com/raum-
klima).

Besonders gefragt sind Bad- und Wohnheizkörper mit einer 
eleganten, planen Oberfläche. Die beiden neuesten Modelle 
Ineo und Tano setzen genau hier an: Sie bestechen durch ihre 
edle Front und werden dank eines markanten Knicks bzw. 
dank seitlicher Öffnungen zum Hingucker.

Unabhängig von der Form kann auch mit der Farbe des Bad-
heizkörpers gespielt werden: Denn es muss nicht immer klas-
sisches Weiß sein. Dezente Beige- oder Erdtöne und elegante 
Grau-Nuancen fügen sich harmonisch in einen modernen 
Wohnstil ein – knallige Farben setzen Akzente. Mit einer bre-
iten Farbauswahl für die Heizkörper-Modelle geht der Hers-
teller hier auf unterschiedlichste Wünsche ein.

Darüber hinaus erfreuen sich auch Accessoires, wie Handtuch-
haken oder -halter und Ablagen, großer Beliebtheit, sorgen 
sie doch für den optimalen (Bad-)Komfort. Praktische Details, 

wie z.B. Ablagen aus Echtholz oder der Handtuchbügel Mul-
ti+, lassen sich flexibel neben fast jedem vertikalen Heizkörp-
er montieren. � spp-o

Foto: Kermi GmbH/spp-o
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BAUEN  >  WOHNEN  >  LEBEN
BAUEN &

WOHNEN

- Maurer- und Putzarbeiten
- Um- und Ausbauten
- Kurzschließen von Kläranlagen
-  Setzen von Vollbiologischen  

Kleinkläranlagen
- Bagger- und Kanalarbeiten
- Pflasterarbeiten
- Beton- und Estricharbeiten
- Bau von Einfamilienhäusern

Döhlen Nr. 22 • 07330 Probstzella
Telefon 03 67 31 / 2 33 63 • www.wwf-bau.de

So wird aus der Badewanne eine Dusche
Auch in einer Badewanne lässt es sich komfortabel duschen, ohne dass Wasser nach draußen spritzt. 

Mit einem Badewannenaufsatz wird die Badewanne im 
Nullkommanichts zu einer luxuriösen Dusche mit purer Ech-
tglas-Optik.

Viele Bäder verfügen lediglich über eine Badewanne und es 
fehlt der Platz für eine Duschkabine. Wer aber weder auf 
das ausgiebige Schaumbad noch auf die prickelnde Dus-
che am Morgen verzichten kann, für den bieten Badewan-
nenaufsätze die ideale Möglichkeit. Denn damit entsteht aus 
einer Badewanne eine vollwertige Duschkabine. Die Bade-
wannenaufsätze sind ein idealer Spritzschutz, damit das Was-
ser nicht nach außen dringt. Der Plattlinger Spezialist für Dus-
chen Kermi (www.kermi.com/de/) bietet eine große Auswahl 
an Serienmodellen mit verschiedenen Designs, praktischen 
Funktionalitäten und unterschiedlichen Größen. Auch eine 
individuelle Maßanfertigung ist kein Problem.

Eine perfekte Lösung
Eine perfekte 2-in-1 Lösung, die noch dazu absolut edel ist, ist 
eine Badewanne kombiniert mit dem Serienmodell Pasa XP. 
Dank edler Beschläge und Profile wirkt der Badewannenaufsatz 
elegant und durch das zeitlose, puristische Design sehr dezent. 

Bei Nichtgebrauch kann der Pendelflügel bequem an die 
Wand geklappt werden, das feststehende Segment sorgt für 
den richtigen Abstand zur Armatur. Entstanden ist eine prak-
tische und auch luxuriöse Duschlösung auf kleinem Raum, die 
sich perfekt in das Badambiente einfügt. � akz-o

Foto: Kermi GmbH/akz-o
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BAUEN  >  WOHNEN  >  LEBEN
BAUEN &

WOHNEN

Ihr Partner für:

Klaus Lipfert B A U

Fachbetrieb
nach § 19 I-WHG

HocHbau

um- und ausbau

sanierung

mit innovativen

sanierungssystemen

trockenbau

Lichtentanne 11 Tel.: (03 67 34) 23 49 91 
07330 Probstzella Fax: (03 67 34) 2 38 95 
 Mobil: (01 60) 8 96 69 35

Seit 
18 Jahren

Jens Geyer & robin Geyer Gbr

Pössnecker str. 28
07318 saalfeld
tel.: 0 36 71/45 82 20
fax: 0 36 71/45 82 21
kundendienst: 0171/3 87 48 03

HEIZUNG

SANITÄR

KLEMPNERARBEITEN

LÜFTUNGSANLAGEN

24-H-KUNDENDIENST

ANLAGENWARTUNG

HOLZ/SOLAR

Platz ist in der kleinsten Hütte
Clevere Tipps für mehr Stauraum

Gerade in kleinen Wohnungen ist jeder Zentimeter wert-
voll. Denn, wer kennt das nicht, das Badezimmer ist voll mit 
Handtüchern, die Küche wirkt schnell unübersichtlich, und 
die Wäsche muss irgendwie untergebracht werden. Mit ein 
paar einfachen Tricks und Alltagsideen lässt sich das Zuhause 
effizient organisieren.

1. Vertikal denken – Regale und Hängeschränke nutzen
Der wichtigste Tipp für kleine Räume: Nach oben schauen! 
Wandregale, Hängeschränke und Haken an der Decke schaf-
fen zusätzlichen Stauraum, ohne wertvollen Bodenplatz zu 
beanspruchen. In der Küche können beispielsweise Gewürzre-
gale oder Hängeschienen für Töpfe und Pfannen installiert 
werden. Im Badezimmer bieten Haken für Handtücher und 
Duschkörbe Platz für Pflegeprodukte.

2. Multifunktionale Möbel einsetzen
Möbel, die mehrere Funktionen erfüllen, sind echte Raum-
wunder. Ein Bett mit integriertem Stauraum, ein ausziehbar-
er Esstisch oder eine Ottomane mit verstecktem Fach bieten 
Platz für Gegenstände, die sonst herumliegen. So wird die 
Wohnung aufgeräumter, ohne auf Komfort verzichten zu 
müssen.

3. Schubladen und Körbe optimal nutzen
Kleine Gegenstände lassen sich in transparenten Körben oder 
Schubladeneinsätzen sortieren. Das erleichtert die Übersicht 
und sorgt dafür, dass alles seinen Platz hat. Besonders in der 
Küche und im Bad sind solche Lösungen ideal.

4. Wäsche trocknen optimieren
Hier kommt der Decken-Wäschetrockner Samba von Juw-
el ins Spiel (www.juwel.com). Dieser innovative Wäschet-
rockner, platzsparend an der Decke montiert, verschwind-
et gut geschützt in einem stilvollen Deckenprofil und wird 
bei Bedarf stufenlos abgesenkt. So bleibt der Boden frei für 
andere Zwecke – egal ob drinnen oder draußen. Ca. zwei 
Waschmaschinenladungen lassen sich auf den echten Leinen-
fäden mit Twaron-Kern in dem 200er Modell trocknen. 

So sind unschöne Wäscheständer in der Wohnung Schnee 
von gestern.

5. Türen clever nutzen
An Innentüren können Haken, Taschen oder Organizer an-
gebracht werden, um Schuhe, Reinigungsmittel oder kleine 
Haushaltsgeräte zu verstauen. Auch Schiebetüren sind eine 
platzsparende Alternative zu klassischen Türen.

6. Weniger ist mehr – minimalistisches Design
Nicht nur Stauraum, sondern auch die Reduktion auf das 
Wesentliche schafft mehr Freiraum. Weniger Dekoration und 
unnötige Gegenstände lassen die Wohnung größer wirken 
und erleichtern die Haushaltsführung.

� akz-o

Foto: OrthsMedien/stock.adobe.com/Juwel/akz-o
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Inklusivleistungen u. A.
•  Direktfl ug mit Discover Airlines von 

Frankfurt oder München nach Windhoek 
und zurück in der Economy-Class

•  Transfers im klimatisierten Reise- o. Minibus 
gemäß Reiseverlauf mit deutschsprachiger 
Reiseleitung

•  10 ÜN in Hotels und Lodges der guten Mittel-
klasse; 10 x Frühstück; 6 x Abendessen

•   je eine Stadtrundfahrt in Windhoek und Swa-
kopmund, 2 Wildbeobachtungsfahrten (Reise-
bus) in der Etosha Pfanne, FLY & Help Schul-
besuch, Sossusvlei und Sesriem Canyon

•   Live-Auftritt von Stefan Mross 
inkl. Abendessen

•   Eintrittsgelder für die Nationalparks laut 
Reiseverlauf

•  Reisepreissicherungsschein

Windhoek und Umgebung - Sossusvlei - Swakopmund - Etosha. Tauchen Sie auf 
dieser Busrundreise in die Schönheit Namibias ein und lassen Sie sich von der Vielfalt 
eines Landes fesseln, in dem Deutsch sogar noch oft gesprochen wird.

1. + 2. Tag: Anreise – Windhoek; 3. + 4.Tag: Windhoek; 5. Tag: Windhoek – Sossus-
vlei; 6. Tag: Sossusvlei & Sesriem Canyon; 7. Tag: Namibwüste – Swakopmund; 
8. Tag: Swakopmund; 9. Tag: Swakopmund – Etosha Region; 10. Tag: Etosha 
Nationalpark; 11. Tag: Etosha Region – FLY & HELP Schulbesuch – Midgard 
Country Estate; 12. + 13. Tag: Abreise und Ankunft in Deutschland.

13-tägig inkl. Flug und Rundreise im 
DZ vom 17.1.-29.1.2026 (Frankfurt) /  

18.1.-30.1.2026 (München)
Einzelzimmerzuschlag: 599 €

Buchungscode: LW26

Namibia Rundreise 26
 *Fly & Help Schulbesuch*

Erleben Sie Superstar Stefan Mross
bei einem Auftritt in Namibia LIVE!

Den ausführlichen Reiseverlauf 
fi nden Sie online! 

 50 € p. P. vom Reisepreis kommen der Reiner 
Meutsch Stiftung FLY & HELP zugute und werden für 
einen Schulbau verwendet. www.fl y-and-help.de

p. P. ab  2.799 €

Erleben Sie die Vielfalt der Natur Namibias! 

Jetzt buchen:    0214-7348 9548  (Mo.-Fr. 9-14 Uhr)    reisen@fh-travel.de    www.fh-travel.de

Bildbände | Chroniken | Gedichtbände uvm.

Egal ob als Stadt/Gemeinde, 
 Verein oder Privatperson  

– wir sind mit 50 Jahren  
Erfahrung in der  

Buchproduktion  
der richtige  

Ansprechpartner  
für Sie!

Walter Bosch
Medienberater 
Druckermeister

Mobil: 0170 8347461
Telefon: 07476 391400 
w.bosch@wittich-herbstein.de

PLANEN SIE 
DIE ERSCHEINUNG

99,
zzgl. MwSt.
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LVM-Versicherungsagentur 

Birgit Geyer
Gräfenthaler Straße 2 
07330 Probstzella
Telefon 036735 70491
info@geyer.lvm.de

Wir kümmern uns um Ihre 
Versicherungs- und Finanzfragen!

Bürozeiten 
Mo. 09.00 - 12.30 Uhr 
Di.  09.00 - 19.00 Uhr 
Do. 13.00 - 19.00 Uhr 
und nach Vereinbarung

b.geyer@agentur.lvm.de

GOLDANKAUF DIETER ALBRECHT
Vereinbaren Sie am Besten noch heute einen Termin mit uns. Ein geschulter Mitarbeiter 

kommt gerne zu Ihnen nach Hause, um Ihnen ein unverbindliches Angebot zu unterbreiten.

Tel.Nr.: 0151 688 39 338 | Email: Info@Albrecht-Ankauf.de | HRB: 11347 | Mitglied der IHK

Goldschmuck
Bruchgold
Gold in allen  
Farben und  
Formen

Zahngold
lose oder mit 
Dentalreste

Silberschmuck
Bruchsilber
Silber in allen  
Varianten

Gold-/  
Silbermünzen
Gold- / Silberbarren

Haben Sie noch alte  
GOLDSCHÄTZE  

zu Hause?

Jetzt
Gold in Geld  
umwandeln

und vom hohen
Goldpreis 

 profitieren!

UNSERE LEISTUNGEN:
• Jahres- u. Gebrauchtwagen • Reifendienst
• Modernste Diagnose • Achsvermessung
• Komplette Unfallinstandsetzung • Lackierung
• Scheibenreparatur

Autoservice Albrecht  
& Co. GmbH

Auwiesen 10, 07330 Probstzella
Telefon: 036735 72243
autoservice-albrecht@web.de

IM SEPTEMBER 2025IM SEPTEMBER 2025  
5 % AUF WINTERREIFEN VORORDER5 % AUF WINTERREIFEN VORORDER

Verkaufe oder vermiete 
helle Eigentumswohnung in Probstzella,
52,75 qm, Gasheizung, frei ab 01.10.25.

Tel. 0163/6829631

Daniel Wolf Heike Kirsche
Gebietsverkaufsleiter Verkaufsinnendienst
Tel.: 0174 9240921 Tel.: 0175 1168550
d.wolf@ h.kirsche@ 
wittich-langewiesen.de wittich-langewiesen.de

www.wittich.de
Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Wir sind jetzt ein Team

Ihr/e Gebietsverkaufsleiter/in vor Ort
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LINUS WITTICH Medien KG

Hallo Mamas und Papas, Kinder, Omas und Opas,  
frisch Vermählte aufgepasst!
Gestalten Sie in wenigen Schritten Ihre ganz persönliche und  
individuelle Familienanzeige schnell und einfach über das Internet! 

Einfach auf www.wittich.de/anzeigen/familienanzeigen gehen und den  
Erscheinungsort eingeben. Schon können Sie aus verschiedenen  
Anzeigenvorlagen auswählen oder selbst kreativ sein!

Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da.
Telefonisch: 0 36 77 - 20 50- 0
Per E-Mail: info@wittich-langewiesen.de
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Ihre persönliche Ihre persönliche 

FamilienanzeigeFamilienanzeige

EIN KIND FÜLLT DEN 
PLATZ IN DEINEM 

HERZEN, VON DEM DU 
NIE WUSSTEST, DASS 

ER LEER WAR.

DANKE
FÜR DIE GLÜCKWÜNSCHE 

UND GESCHENKE ZUR 
GEBURT UNSERES SOHNES.

MAYA UND DAVID

3.10.2022  
UM 09.01 UHR
3550 GRAMM  
UND 53 CM

Lorenzo

Wir sagen JA!

Anna-Lena & 
Joachim Muster
Am 22. September 2022 um 11.30 Uhr im Rathaus 
Musterhausen.

Musterdorf, im September 2022

♥♥♥♥♥♥-lichen Dank!
Für die vielen Blumen, Glückwünsche und 

Geschenke anlässlich meines

65. Geburtstages
möchte ich mich bei meiner Familie, 

Freunden, Nachbarn und Bekannten recht 
herzlich bedanken.

Ein herzliches Dankeschön gilt der  
Pension Mustermann und dem 

Schützenverein Muster.

Eure Karin Musterheim
Musterstadt, im August 2022

Der Tag unserer

Silberhochzeit
soll für uns wunderschön

werden. Und das wollen wir  
mit euch – unseren Verwandten, 

Freunden und Bekannten –
am 10. Dezember 2022 

gebührend feiern.
Wir freuen uns darauf.

Wilma Musterbach
Christian Musterbach

Musterheim, Musterstraße 25,
im November 2022

F22_65c
H: 55 x B: 90 mm

F22_102c
H: 80 x B: 90 mm

F22_206c
H: 85 x 
B: 90 mm F22_43c

H: 60 x B: 90 mm
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Telefon: (03 67 34) 3 29 30 · Fax: 3 09 02 · www.agrar-dorfilm

Mo. - Fr.: 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr · Sa.: 8.00 bis 11.00 Uhr

Qualität aus Thüringen
Fleisch und Wurst aus Meisterhand

Telefon: (03 67 34) 3 29 30 · Fax: 3 09 02 · www.agrar-dorfilm

Mo. - Fr.: 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr · Sa.: 8.00 bis 11.00 Uhr

Qualität aus Thüringen
Fleisch und Wurst aus Meisterhand

AGRAR - GMBH DORFILM AGRAR - GMBH DORFILM 
Filiale PROBSTZELLA

Marktgölitzer Straße 15 (Diska)  
Telefon: (03 67 35) 7 31 81 

www.agrar-gmbh-dorfilm.de

+

Ihr Rasentraktor oder Aufsitzmäher steht zum Verkauf?

Wir kaufen:  Gebraucht, defekt, mit Motorschaden oder neuwertig
 Schnelle & faire Abwicklung
 Abholung nach verbindlicher Preiseinigung

Kontakt per Anruf oder  WhatsApp: 0157 / 859 82 793 
Mail: anfrage@traktor-export.de

WITTICH.DE/FAMILIENANZEIGEN

GESCHÄFTSANZEIGEN ONLINE BUCHEN: REGISTRIEREN SIE SICH JETZT UNTER „MEIN WITTICH“ BEI WWW.WITTICH.DE
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thueringen.de/ehrenamt
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Ehrenamt!
JETZT 

5.000€ BIS 
50.000€ 

FÖRDERUNG
SICHERN.

Heimat. 
  Zusammenhalt.

Mario Voigt
Ministerpräsident des Freistaats Thüringen

Wo Menschen Herz zeigen, wird Thüringen 
stark. Ehrenamtliche sind das Rückgrat 
unserer Gesellschaft. Deshalb stärkt die 

Landesregierung das Ehrenamt.“

Individuell bedruckte Weihnachtsgeschenke  
für Ihre Kunden, Mitarbeiter und Geschäftsfreunde!

Hier finden Sie ein paar Ideen, für jeden Anlass.
• Softshelljacken
• Poloshirt 
• Hoodie 
• Regenschirme 
• Zollstöcke 
• Zimmermannsbleistift 
• Wasserbälle
• Antistressbälle
• Handtücher
• verschiedene Kalender 
• Zettelboxen
• Caps und Kappen
• Feuerzeuge
• Adventskalender

• Fototassen
• Feuerzeuge
•  Flaschen und Getränkedosen 

individuell bedruckt
• Powerbank
• USB-Sticks
• Eiskratzer mit Handschuh
•  Schlüsselanhänger  

mit Öffner usw.
• Taschen und Körbe
• bedruckte, süße Werbung
• Parkscheibe inkl. Eiskratzer
• und vieles mehr

Gern erstelle ich Ihnen ein Angebot.

Ihr Medienberater Daniel Wolf
Telefon: 036651 87339, Mobil: 0174 9240921
E-Mail: d.wolf@wittich-langewiesen.deGo online! Go wittich.de


